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»... wenn's der Wahrheitsfindung dient
Strafprozessuale Fragen mit grundsätzlichem Hintergrund

n dem (...) Strafverfahren gegen Andreas R.
wegen des Verdachts der »Dienstflucht«

53 Abs. 1 ZDG [ZivildienstgesetzJ) wird zu der
Äußerung der Generalstaatsanwaltschaft [GenStA]
Dresden vom 16.05.08, mit der beantragt wurde,
die sofortige Beschwerde des Angeklagten gegen
den Ordnungsmittelbeschluss des Amtsgerichts
Zittau vom 14.12.07 als unbegründet zu verwerfen,
folgende Stellungnahme abgegeben:

Die Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft
vermögen durchgehend nicht zu überzeugen.

Die Begründung des Verwerfungsantrages der
GenStA beinhaltet im wesentlichen eine Aneinan-
derreihung von schlichten Behauptungen; von ei-
ner ernsthaften argumentativen Auseinanderset-
zung fehlt jede Spur. Die in der Beschwerdebegrün-
dung erhobenen Bedenken gegen die Verhängung
eines Ordnungsmittels wegen Ungebühr gegen
den bei der Urteilsverkündung sitzengebliebenen
Angeklagten wurden daher in keinem Punkt ausge-
räumt.

1.) Der einzige Gesichtspunkt, den die GenStA zur
Begründung einer Pflicht zum Aufstehen während
der Urteilsverkündung anführt, ist wiederum al-
lein der Verweis auf die Tradition: Es bestehe in der
Rechtsprechung »einhellig die Meinung, dass bei
der Verlesung der Urteilsformel alle aufzustehen
haben«, dies sei auch »weiterhin anerkannt«.

Diese Ausführungen sind letztlich ebensoviel
wert wie der Satz: »Das haben wir schon immer so
gemacht.« Die Beschwerdebegründung vom
23.02.08 hat ausführlich dargetan, dass die Befol-
gung bloßer Tradition, die »ständige Übung« der
Gerichte, das »seit jeher Übliche« von vornherein
keine ausreichende Grundlage dafür sein kann, ei-
ne sanktionsbewehrte Verhaltenspflicht für den
Bürger aufzustellen. Dies ändert sich auch nicht da-
durch, dass Gerichte dies vermeintlich »immer wie-
der« feststellen, solange - und dies ist hier der Fall -
neben dieser bloße Behauptung nicht ein einziges
gutes Argument für die Fortführung einer solchen
Tradition angeführt wird.

So wird das Argument der Tradition allenfalls
zum unkontrollierten Selbstläufer: In der hierzu er-
gangenen Rechtsprechung ist zu beobachten, dass
die Pflicht, sich vor Gericht zu gewissen Anlässen
und Zeiten vom Platz zu erheben, immer nur be-
gründungslos behauptet wird - unter Verweis auf
ältere Rechtsprechung, die dies wiederum ledig-
lich begründungslos behauptet usw. Die Anschau-

ung des Üblichen wird damit aber nur gleichsam
wie ein Staffelstab über die Jahrzehnte weitergege-
ben.

Dabei wird aber die bloße Behauptung, dies sei
üblich, durch ihre fortwährende Bestätigungen
nicht richtiger. Die GenStA unterlässt es denn auch,
konkret anzugeben, auf wessen »Anschauung« es
hier maßgeblich ankommen soll, und welchen Be-
dingungen und Kriterien diese unterliegt.

Die hier veröffentlichte Stellungnahme behan-
delt vordergründig lediglich strafprozessuale
Fragen. Ihre Bedeutung erlangt sie aber da-
durch, dass sich dahinter grundsätzliche Fragen
verbergen. Nämlich erstens, wie der Staat mit ra-
dikalen Antimilitaristen umgeht, und zweitens
wie ernst er dabei die »Spielregeln« nimmt, die
er sich selbst gegeben hat und deren Einhaltung
allein seinen Anspruch, Rechtsstaat zu sein, legi-
timieren.

In dem Verfahren geht es um die strafrechtli-
che Verfolgung eines Totalverweigerers, der
den Zivildienst verweigert hatte. In erster In-
stanz wurde er unter teilweise abenteuerlichen
Umständen Ende letzten Jahres vom Amtsge-
richt Zittau zu einer zweimonatigen Bewäh-
rungsstrafe verurteilt. Zugelassen waren in dem
Strafverfahren nach § 138 Abs. 2 StPO zunächst
die Totalverweigerer Jörg Eichler, Sebastian
Kraska und Detlev Beutner als Verteidiger, diese
Zulassung wurde aber während der Hauptver-
handlung vom Amtsrichter willkürlich wieder
entzogen. Der Angeklagte Totalverweigerer
wurde schließlich, weil er nicht bereit war, wäh-
rend der Urteilsverkündung aufzustehen, mit ei-
nem Ordnungsgeld von 100 Euro oder ersatz-
weise zwei Tagen Haft belegt. Gegen diesen
»Ordnungsmittelbeschluss« wurde »sofortige
Beschwerde« eingelegt; im Verlauf diese Be-
schwerdeverfahrens kam es schlielich zu der
hier veröffentlichten Stellungnahme.

Der Totalverweigerer wurde mittlerweile am
2. September vom Landgericht Görlitz unter
Verwerfung der von der Staatsanwaltschaft -
nach Meinung der Verteidigung rechtsmiss-
bräuchlich (zur Verhinderung einer Revision)
eingelegten, nach Ansicht des Landgerichts un-
begründeten - Berufung zu einer Geldstrafe
von 60 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt. Ge-
gen dieses Urteil hat die Verteidigung Revision
eingelegt.



Forum Pazifismus

Vorsicht und Zurückhaltung in der Fortführung
derartiger Rechtsprechungslinien sind an dieser
Stelle nämlich insbesondere deshalb geboten, weil
die Gerichte, wenn es um »Formen im Gerichtssaal«
und die Sanktionierung im Wege der »Ungebühr«
gem. § 178 GVG [Gerichtsverfassungsgesetz] geht,
immer als »Richter in eigener Sache« entscheiden,
die »Anschauungen« darüber, was »als Ungebühr
anzusehen ist und was im Gerichtssaal üblich ist«,
unter weitgehender Abschottung (sich wandeln-
der) gesellschaftlicher Einflüsse allein durch die
Gerichte selbst bestimmt werden.

Wenn also hier die Verhängung einer Ungebühr-
strafe im Anschluss an die Auffassung des OLG
[Oberlandesgericht] Hamm aus dem Jahre 1975 (!)
begründet wird, ist dies nicht anderes als die bloße
Selbstreproduktion einer - immer schon allein auf
Tradition, Sitte und Anstand basierenden und ohne
jede weitere Begründung auskommenden - Recht-
sprechung, die sich letztlich bis in das 19. Jhd. zu-
rückverfolgen lässt (vgl. Rüping, ZZP 1975,212).

Das OLG Stuttgart hat im Leitsatz der von der
GenStA angesprochenen Entscheidung ausge-
führt:

»Verweigert sich der Angeklagte der Anordnung
des Vorsitzenden, zur Vernehmung (...) zu stehen,
ist das dann nicht ungebührlich, wenn diese Anor-
dnung zur ordnungsgemäßen Durchführung der
Vernehmung nicht erforderlich ist und der Ange-
klagte bei der Artikulierung seiner Weigerung die
Grenzen der Wahrnehmung berechtigter Interes-
sen nicht überschreitet. Bloße Tradition bei einem
einzelnen Gericht (...) rechtfertigt die Festsetzung
eines Ordnungsmittels nicht« (NStZ 1986,233).

Diese Ausführungen sind unmittelbar auf die
hiesige Situation übertragbar: Denn für die ord-
nungsgemäße Durchführung auch der Urteilsver-
kündung ist die Befolgung der Anordnung, sich zu
erheben, ebensowenig erforderlich wie bei ande-
ren Anlässen, bei denen traditionell gestanden
wurde. Auch hat der Angeklagte bei der Artikulie-
rung die Grenzen der Wahrnehmung berechtigter
Interessen nicht überschritten - er hat lediglich ge-
äußert, dass er nicht aufstehen werde.

Schließlich: Bloße Tradition kann die Festset-
zung eines Ordnungsmittels nicht rechtfertigen -
darauf, wieviele Gerichte sie befolgen, kann es da-
bei nicht ankommen. Wenn »bloße Tradition« bei
einem einzelnen Gericht die Festsetzung eines
Ordnungsmittels nicht rechtfertigt, dann vermag
auch die »bloße Tradition« bei vielen Gerichten -
wieviele es letztlich auch sein mögen - die Festset-
zung eines Ordnungsmittels nicht zu rechtfertigen;
»bloße Tradition« bleibt »bloße Tradition«.

Es ist demgegenüber also weiterhin daran fest-
zuhalten, dass keine gesetzliche Regelung existiert,
die eine Pflicht des Angeklagten beinhaltet, wäh-
rend der Urteilsverkündung (oder zu sonst irgend-
einem Zeitpunkt der strafgerichtlichen Hauptver-
handlung) sich von seinem Platz erheben zu müs-

sen, die im Falle des Zuwiderhandelns mit einem
Ordnungsmittel wegen Ungebühr bedacht werden
könnte. Eine solche wäre aber - im demokrati-
schen Rechtsstaat - unabdingbare Voraussetzung
für das Aufstellen einer sanktionierbaren Verhal-
tenspflicht. Dass die Nr. 124 Abs. 2 Nr. 2 RiStBV
[Richtlinien für das Strafverfahren und das Buß-
geldverfahren] hierfür nicht - weder direkt noch
indirekt als »Auslegungshilfe« - herangezogen wer-
den darf, weil diese sich als Richtlinie ohne Geset-
zesqualität lediglich an den Staatsanwalt und den
Richter wendet, jedoch keine Außenwirkung ge-
genüber dem Bürger (mithin auch dem Angeklag-
ten oder den Zuhörern) entfaltet, ist in der Be-
schwerdebegründung vom 23.02.08 ausführlich
dargelegt worden (...).

2.) Die Ausführungen der GenStA sind zudem auch
äußerst widersprüchlich. Einerseits wird einge-
räumt, dass sich die Anschauung, was als Ungebühr
anzusehen ist und was im Gerichtssaal üblich ist,
mit den Jahren gewandelt habe und »nicht (mehr)
jedes Sitzenbleiben in der Hauptverhandlung be-
reits als Ungebühr zu werten« sei. Dabei wird ausge-
führt, dass dies (auch) von der Rechtsprechung für
die Fälle des Sitzenbleibens bei Vernehmungen
(OLG Stuttgart, NStZ 1986, 233) und bei Eintreten
des Gerichts nach einer Sitzungspause (OLG Saar-
brücken, StraFo 2007, 208) nicht (mehr!) so gese-
hen wird.

Gleichzeitig aber wird unter Berufung auf eine
deutlich (!) ältere Entscheidung (OLG Hamm, NJW
1975, 942) behauptet, »in der Rechtsprechung be-
stehe einhellig die Meinung, dass bei Verlesung der
Urteilsformel alle aufzustehen haben«.

Abgesehen davon, dass die Entscheidung des
OLG Hamm wohl keine Repräsentanz für eine heu-
te bestehende »einhellige Meinung« wird sein kön-
nen, ist auch sachlich nicht einzusehen, warum
sich die Auffassung darüber, ob eine Pflicht zum
Aufstehen in der Hauptverhandlung existiert, was
als Ungebühr anzusehen ist und was im Gerichts-
saal üblich ist, durchgehend »mit den Jahren ge-
wandelt« hat - allein für die Urteilsverkündung
aber »alles beim Alten« geblieben sein soll.

Dies ist insbesondere deshalb nicht einsichtig,
weil die Begründungen dafür, weshalb bei der Ur-
teilsverkündung, bei Eintreten des Gerichts, bei
Vernehmungen oder zu anderen Zeitpunkten auf-
zustehen oder - noch früher - gar durchgehend zu
stehen sei, nicht voneinander abwichen: Tradition
(ständige Übung der Gerichte), Höflichkeit und
Anstand, Erforderlichkeit eines Mindestmaßes an
äußeren Formen, Respekt vor der richterlichen Tä-
tigkeit, Würde des Gerichts, bis hin zur Wahrheits-
findung selbst - all dies hat dafür herhalten müs-
sen, um eine angeblich bestehende Verpflichtung,
sich zu verschiedenen Anlässen zu erheben, zu be-
gründen.

Wenn hieran nun aber von der jüngeren Recht-



sprechung nicht mehr festgehalten wird, weil die-
se Begründungen nicht mehr als tragfähig erachtet
werden, erschiene es widersinnig, warum ausge-
rechnet die Verpflichtung zum Aufstehen bei der
Urteilsverkündung, die auf die gleichen Gründe
abstellt, von diesem Wandel »verschont« geblieben
sein soll.

3.) Weiterhin führt die GenStA an, das Aufstehen
bei der Urteilsverkündung diene dazu, »um ein
Mindestmaß an äußeren Formen zu wahren und ei-
nen gewissen Respekt vor der Entscheidung des
Gerichts zu bekunden«.

Die Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit von For-
men bestimmt sich aber immer nach ihrem Inhalt
und Zweck. Ein Abstellen auf ein »Mindestmaß an
äußeren Formen«, welches zu wahren sei, ist für
sich genommen völlig inhaltsleer und zirkulär. Res-
pekt vor der Entscheidung des Gerichts hingegen
ist - wie die Beschwerdebegründung vom 2 3.02.08
bereits ausgeführt hat (...), nicht erzwingbar; ob
der Angeklagte steht oder sitzenbleibt, hat über-
haupt keinen Einfluss auf den Respekt, den er der
Entscheidung des Gerichts zollt. Ein solcher Res-
pekt vor der Entscheidung des Gerichts ist in ei-
nem Rechtsstaat mit freiheitlicher Grundordnung
nicht einmal verlangbar: Er darf sie für falsch hal-
ten und dies öffentlich äußern, er kann sie, soweit
möglich, anfechten usw. Er hat sie lediglich hinzu-
nehmen bzw. die damit einhergehenden Rechts-
wirkungen zu dulden - dort aber endet die Ver-
pflichtung des Angeklagten im Rechtsstaat.

4.) Das Sitzenbleiben während der Urteilsverkün-
dung soll nach Auffassung der GenStA jedenfalls
dann »Ungebühr« darstellen, »wenn es geschieht,
um das Gericht zu provozieren und kein sachlicher
Grund gegeben« sei. Woraus die GenStA aber den
Schluss zieht, dies sei hier der Fall gewesen, wird
ebensowenig mitgeteilt, wie sie die Antwort auf die
Frage schuldig bleibt, worin hier die »Provokation«
konkret eigentlich gelegen haben soll!?

Nach der von der GenStA angeführten Entschei-
dung des OLG Saarbrücken stellt das bloße Sitzen-
bleiben des Angeklagten nur dann eine Ungebühr
im Sinne des § 178 GVG dar, wenn weitere objekti-
ve Umstände hinzutreten, die die Annahme recht-
fertigen, dass dies in der Absicht geschieht, das Ge-
richt zu provozieren oder herabzusetzen (StraFo
2007,208f.). Wenngleich diese Entscheidung auch
den Fall des Sitzenbleibens bei Eintreten des Ge-
richts nach vorangegangener Sitzungspause be-
trifft, ist kein Grund ersichtlich, warum die hier ge-
stellten Anforderungen an die Provokationsab-
sicht nicht auch auf den Fall der Urteilsverkündung
übertragbar sein sollten.

Derartige objektive Umstände, die auf eine Pro-
vokationsabsicht des Angeklagten schließen las-
sen, sind weder dargetan noch ersichtlich. Der An-
geklagte ist lediglich sitzengeblieben und hat auf

die Aufforderung des Vorsitzenden ruhig entgeg-
net, dass er nicht aufstehen möchte. Er hat sich we-
der »unflätig« geäußert noch die Urteilsverkün-
dung in anderer Weise zu stören versucht. Auch das
Protokoll hat hierzu keine weitergehenden Fest-
stellungen hinsichtlich eines »provozierenden Ver-
haltens« des Angeklagten getroffen. Es drängt sich
daher die Frage auf, wie sich die GenStA eigentlich
die »Nichtbeachtung dieses Erfordernisses«, also ei-
ne Weigerung, sich zur Urteilsverkündung zu erhe-
ben, vorstellt, das nicht »geschieht, um das Gericht
zu provozieren«.

Wenn die GenStA eine Provokation hier daraus
ableiten möchte, dass der Angeklagte »in einer auf-
geheizten Verhandlungsatmosphäre (...) nur sei-
nen Protest ausgedrückt« habe, muss dem entschie-
den widersprochen werden. Zum einen ist darauf
hinzuweisen, dass »Protest« und »Provokation« ver-
schiedene Dinge sind, die nicht einander entspre-
chen. Zum anderen hat der Angeklagte nach dieser
Verhandlung, deren Atmosphäre - tatsächlich,
aber allein durch das Vorgehen des Vorsitzenden -
in geradezu unerträglichem Maße »aufgeheizt«
worden war, für seinen schwer berechtigten Pro-
test das mildeste Mittel gewählt: nämlich lediglich
passives Sitzenbleiben.

Wenn die Geschichte einer Hauptverhandlung,
in deren Verlauf der Vorsitzende eine klar rechts-
widrige, d.h. eine nicht im Ansatz mit den Bestim-
mungen der Strafprozessordnung in Übereinklang
zu bringende Verhandlungsführung an den Tag ge-
legt hat, nicht dazu geeignet sein soll, das Sitzen-
bleiben des Angeklagten während der Urteilsver-
kündung, also die Nichtbeachtung einer allenfalls
üblichen Förmlichkeit, die nicht einmal Eingang in
irgendein Gesetz gefunden hat, zu rechtfertigen -
dann fragt sich, welchen Verlauf eine Hauptver-
handlung nach Ansicht der GenStA eigentlich noch
nehmen müsste, um den Angeklagten, der infolge-
dessen bei der Urteilsverkündung sitzenbleibt, von
einer Sanktion verschonen zu können.

5.) Soweit die GenStA darauf abstellt, die Pflicht
zum Aufstehen könne schon deshalb nicht als er-
niedrigend verstanden werden, weil nicht nur der
Angeklagte, sondern sämtliche Anwesende aufzu-
stehen haben, wird das Wesentliche dieser Situati-
onverschleiert, indem Glauben gemacht wird, dass
sich hier alle Beteiligten gleichberechtigt gegen-
überstehen«.

Gerade dies ist aber nicht der Fall. Denn der An-
geklagte muss nur aufstehen, wenn und weil der
Richter es von ihm verlangt. Hält dieser es jedoch -
was, wie in der Beschwerdebegründung ausge-
führt, in der Praxis nicht selten der Fall ist - für ent-
behrlich, steht niemand. Den Habitus eines Unter-
werfungsrituals für den Angeklagten gewinnt das
Aufstehen aus der Asymmetrie der Situation: Um-
gekehrt kann der Angeklagte vom Richter oder
Staatsanwalt das Aufstehen nämlich nicht verlan-
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